
Eine gendergerechte Anrede ist uns wichtig. In vielen Fällen führt dies leider dazu, dass Texte schwer lesbar oder zu lang werden. Daher verwendet 

Swiss Life – stellvertretend für alle Geschlechter – in Formularen die männliche Schreibweise bzw. eine neutrale Variante, wenn dies sprachlich möglich ist.

Erweiterte Arbeitsfähigkeitserklärung 

zur betrieblichen Altersversorgung

Nur zu verwenden für jährliche Beiträge bis 8% der Beitragsbemessungsgrenze der

allgemeinen Rentenversicherung (West) (gemäß §3 Nr.63 EStG) bei Einschluss einer

– Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit unter 10 versicherten Personen oder

– Partnerrente bzw. Todesfallkapital oder

– monatlichen Berufsunfähigkeitsrente bis 1.000 Euro, sofern mindestens 10 Personen 

innerhalb des Kollektivversicherungsvertrags oder Kollektivrahmenvertrags fakultativ 

gegen Berufsunfähigkeit versichert werden.

Bayerische Landesbank München

IBAN DE24700500000000036545

BIC BYLA DE MM XXX

Gläubiger-ID DE17ZZZ00002672789

Swiss Life Lebensversicherung SE

Europäische Aktiengesellschaft

Amtsgericht München HRB 288561

Zeppelinstraße 1 • 85748 Garching b.München

Telefon +49 8938109-0 • Fax +49 8938109-44 05

www.swisslife.de

Sitz: Garching b.München

Vorstand: Dirk von der Crone (Vors.),

Dr.Daniel von Borries,

Dr.Tobias Herwig, Stefan Holzer,

Vorsitzender des Aufsichtsrats Jörg Arnold
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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

für die Entscheidung über den Vertragsabschluss bzw. die gewünschte Vertragsänderung benötigen

wir persönliche Angaben von Ihnen zu Gefahrumständen, nach denen wir Sie fragen, wie z.B. zu Ihrer

gesundheitlichen Situation, Ihrem Rauchverhalten und Ihren Hobbys sowie Fragen zu Ihrem Beruf

und Ihrem Einkommen.

Damit wir Ihren Versicherungsantrag (ggf. Ihre Versicherungsanfrage) ordnungsgemäß prüfen können,

ist es nötig, dass Sie diese Antragsfragen vollständig und – vor allem – wahrheitsgemäß beantworten

(§19 VVG). Das gilt übrigens auch für Nachfragen durch Swiss Life oder den Vermittler sowie bei

einem Antrag auf Abgabe eines Vertragsangebots (Invitatiomodell). Geben Sie im Zweifelsfall vorsorg-

lich auch solche Umstände an, denen Sie eher geringe Bedeutung beimessen.

Falls Sie bestimmte Themen nicht gegenüber dem Vermittler ansprechen möchten, können Sie eine

schriftliche Erklärung zu diesen Punkten auch gerne direkt an uns schicken:

Swiss Life Lebensversicherung SE

Zeppelinstraße 1

85748 Garching b.München

Diese Erklärung muss uns dann bitte möglichst kurzfristig zugehen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder

unvollständige Angaben machen. Über die Folgen einer solchen Verletzung der Anzeigepflicht

informieren wir Sie im folgenden Abschnitt.

Die Folgen richten sich nach dem jeweiligen Grad des Verschuldens.

Bei einer vorsätzlichen Anzeigepflichtverletzung können wir zurücktreten.

Im Fall einer grob fahrlässigen Anzeigepflichtverletzung besteht ein solches Rücktrittsrecht

auch – es sei denn, der Vertrag wäre bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände mit anderen

Bedingungen geschlossen worden: In diesem Fall werden diese (anderen) Bedingungen auf unser

Verlangen hin rückwirkend zum Vertragsbestandteil.

Liegt weder eine vorsätzliche noch grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vor, können wir

den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Auch hier gilt: Wäre der Vertrag

bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände mit anderen Bedingungen geschlossen worden,

werden diese ebenfalls auf unser Verlangen hin rückwirkend zum Vertragsbestandteil. Sofern die

Pflichtverletzung nicht von der Versicherten Person zu vertreten ist, gilt dies ab der laufenden

Versicherungsperiode.

Unsere Leistungspflicht kann daher bei einer Verletzung der Anzeigepflicht selbst bei einem

bereits eingetretenen Leistungsfall ausgeschlossen sein.

Sie haben dazu noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Beste Grüße

Ihre Swiss Life

Gesonderte Mitteilung nach §19 Abs.5 Satz1

Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über die Folgen

bei einer Verletzung der Anzeigepflicht 
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Erweiterte Arbeitsfähigkeitserklärung zur betrieblichen Altersversorgung

I. Zu versichernde Person (Arbeitnehmer

Hinweis: Wir bitten Sie, jede Angabe/Frage genau und vollständig zu beantworten. Angaben, die Sie hier nicht machen wollen, müssen ebenfalls genau

und vollständig, schriftlich und unverzüglich Swiss Life angezeigt werden. Bitte beachten Sie hierzu auf Seite 2 die Gesonderte Mitteilung über

die Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung gemäß §19 Abs.5 VVG. Bei falschen oder unvollständigen Angaben können wir vom Vertrag

zurücktreten, ihn kündigen, ihn anpassen oder die Leistung teilweise oder vollständig verweigern.

Nur zu verwenden für jährliche Beiträge bis 8% der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung (West) (gemäß §3 Nr.63 EStG) bei
– Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit unter 10 versicherten Personen oder
– Partnerrente bzw. Todesfallkapital oder
– monatlichen Berufsunfähigkeitsrente bis 1.000 Euro, sofern mindestens 10 Personen innerhalb des Kollektivversicherungsvertrags oder Kollektivrahmenvertrags

fakultativ gegen Berufsunfähigkeit versichert werden.

Straße, Hausnummer Staatsangehörigkeit

Postleitzahl Wohnort Beruf

Name, Vorname

Geburtsname Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Worin besteht die Tätigkeit in der Firma?

TitelAnrede

KRV-Nr. KVV-Nr. baV-Nr. Name Arbeitgeber

Versicherungsbeginn

0 1
Eintritt in die Firma (TT.MM.JJJJ)

Bitte zutreffende Gesellschaft ankreuzen:

Swiss Life       Swiss Life Pensionskasse       Swiss Life Pensionsfonds

Zu den Folgen einer Falschbeantwortung siehe Hinweis vor Ziffer I sowie Seite 2 dieses Antrags

Waren Sie in den letzten 2 Jahren an mehr als 14 Kalendertagen ununterbrochen arbeitsunfähig, schulunfähig oder
studierunfähig erkrankt oder sind Sie derzeit in regelmäßiger Behandlung (z.B. durch Ärzte, Heilbehandler, Therapeuten)
oder besteht oder bestand eine Minderung der Erwerbsfähigkeit, ein Grad der Behinderung (GdB/GdS) oder 
wurde ein entsprechender Antrag gestellt? (Vorsorgeuntersuchungen ohne Befund sind nicht anzugeben)

bei Beitragsbefreiung bis höchstens 3.624 Euro p.a. (4% der BBG (West)) zu beantworten. Maßgeblich ist der Zahlbeitrag:

III. Gesundheitserklärung Swiss Life bei Einschluss einer Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
oder Todesfallkapital

nein ja

Zu den Folgen einer Falschbeantwortung siehe Hinweis vor Ziffer I sowie Seite 2 dieses Antrags

Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate aktiv geraucht, gedampft (THC- oder nikotinhaltig sowie nikotinfrei)
oder in sonstiger Form THC- oder Nikotin konsumiert? Hierzu zählt z.B. der Genuss von Cannabis, Zigaretten,
Zigarren, Zigarillos, Pfeifen, Shishas ( Wasserpfeifen) – jeweils auch in elektrischer Form. Oder haben Sie
Nikotin-Kaugummis konsumiert oder Nikotin-Pflaster verwendet? nein ja

Waren Sie (a) in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung an mehr als 14 Kalendertagen ununter-
brochen arbeitsunfähig, schulunfähig oder studierunfähig erkrankt oder

befinden Sie sich (b) derzeit in regelmäßiger Behandlung (z.B. durch Ärzte, Heilbehandler, Therapeuten;
Vorsorgeuntersuchungen ohne Befund sind nicht anzugeben) oder

wurde bei Ihnen (c) in den letzten 5 Jahren eine oder mehrere der folgenden Krankheiten festgestellt oder
behandelt: Herz-/Kreislauferkrankungen, Tumorleiden, Schlaganfall, Nierenleiden, Zucker-
oder Lebererkrankungen, Asthma, HIV-Infektion, Multiple Sklerose oder

wurde bei Ihnen (d) in den letzten 5 Jahren Beschwerden des Bewegungsapparates inkl.Wirbelsäule und
Gelenkerkrankungen oder psychische Erkrankungen festgestellt (z.B. Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom, chronische Befindlichkeitsstörung, Depression, Essstörungen, Erschöp-
fungssyndrom, psychosomatische Störung, Psychose, Überlastungssyndrom) oder

wurde von Ihnen (e) aus gesundheitlichen Gründen eine Rente oder ein Behindertenbescheid beantragt oder
liegt ein solcher vor?

Die „Gesonderte Mitteilung über die Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung gemäß §19 Abs.5 VVG“ wurde mir ausgehändigt.

Swiss Life behält sich vor, bei Informationen über bereits in der Vergangenheit abgelehnte oder mit Erschwerung angenommene
Anträge bei Swiss Life oder anderen Versicherern eine weitergehende Risikoprüfung durchzuführen.

Falls die Risikofrage mit ja beantwortet wurde:

Ich wünsche eine Bearbeitung des Antrags ohne BU-Beitragsbefreiung/BU-Rente/Partnerrente/Todesfallkapital 
(bei gleichem Tarifbeitrag).

Ich beantworte die vollständigen Gesundheitsfragen (Formular Nr.1540 und ggf. zusätzliche Fragebögen).

bei Beitragsbefreiung über 3.624 Euro bis höchstens 7.248 Euro p.a. (8% der BBG (West)) sowie bei Einschluss einer

BU-Rente bis höchstens 12.000 Euro oder bei Einschluss Todesfallkapital bis höchstens 180.000 Euro zu beantworten.

Maßgeblich ist der Zahlbeitrag:

nein ja

II. Angaben zum Rauchverhalten
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten durch Swiss Life Deutschland (nachfolgend Swiss Life genannt) und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Swiss Life Lebensversicherung SE
Zeppelinstraße 1, 85748 Garching b.München
Telefon +498938109-0, Fax +498938109-4405
E-Mail-Adresse datenschutz@swisslife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten von Swiss Life erreichen Sie per Post unter der o.g.
Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: Daten-
schutz@swisslife.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unterneh-
men auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch
die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für
die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter
www.gdv.de (https://www.gdv.de/de/datenschutzkodex) abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder
Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können,
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist

ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von ver-
sicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer Swiss Life-Gesellschaft
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung,
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertrag-
liche und vertragliche Zwecke ist Art.6 Abs.1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines
Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art.9
Abs.2a) i.V.m. Art.7 DSGVO ein und befragen beispielsweise Ihre behandelnden Ärzte.
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von
Art.9 Abs.2 j) DSGVO i.V.m. §27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu
wahren (Art.6 Abs.1f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte, für Konsortialprodukte

(MetallRente, KlinikRente, IG BCE) und für andere Produkte der Unternehmen der
Swiss Life-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen,

– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten-
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetz-
licher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m.
Art.6 Abs.1c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck ver-
arbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber
zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich,
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde
bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen
unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur zur Wahrung unse-
rer berechtigten Interessen im erforderlichen Umfang bzw. nur, soweit dies für die Erfül-
lung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist. Nähere Informationen
zum eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen dieser hier http://www.munichre.com
(https://www.munichre.com/de/service/privacy-statement/index.html), www.es-rueck.de
(https://www.es-rueck.de/25704/datenschutzerklaerung https://www.es-rueck.de/
datenschutz-es), www.swissre.com (http://www.swissre.com/privacy_policy.html) bzw.
http://www.newre.com (http://www.newre.com/en/privacy-statement) zur Verfügung. Sie
können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfor-
dern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut wer-
den, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen
diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen-
heiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen be-
stimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehre-
ren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und

Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleister-
liste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-
nehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum
Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht
im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
http://www.swisslife.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B.
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwe-
cke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetz-
lich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geld-
wäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu

Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie

dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation

Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei
Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei
der Creditreform-Auskunftei Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungs-
verhaltens ab.

Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
Zur Sicherstellung der gesetzlich geforderten Prävention von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung werden Ihre Daten an ACTICO GmbH, Ziegelei 5, 88090 Immenstaad
übermittelt. Dort werden Ihre Daten, wie vom Gesetzgeber verlangt, gegen Compliance-
listen (PEP-Listen, Sanktionslisten, Watchlists & Black Lists) abgeglichen.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch ACTICO erhalten Sie unter
www.actico.com/de/datenschutz.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder
andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Im Zuge unseres Internetauftrittes übermitteln wir Daten in die Schweiz. Nach Art.25
Abs.6 EU-DSRL wurde seitens der EU-Kommission für die Schweiz ein angemessenes
Datenschutzniveau verbindlich festgestellt.

Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleis-
tern in Drittländern finden Sie hier (Dienstleister-Liste – http://www.swisslife.de/datenschutz).
Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen
anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, ent-
scheiden wir ggf. vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen des Vertrages,
mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versiche-
rungsprämie.

Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festge-
legten Regeln zur Gewichtung der Informationen. Im Falle einer Negativentscheidung
wird diese selbstverständlich durch eine natürliche Person überprüft.

Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages
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Übersicht der Dienstleister von Swiss Life

Konzerngesellschaften, die an einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der 

Unternehmensgruppe teilnehmen:

Anlage zu den Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen 
– Stand: 01.09.2024

Die ausführliche und aktuelle Liste mit den namentlich benannten Dienstleistern finden Sie unter: 
www.swisslife.de/datenschutz

Swiss Life, Lebensversicherung SE

Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland

Swiss Life AG, CH

Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH

Swiss Life Asset Management AG, CH

Swiss Life Deutschland Holding GmbH

Swiss Life Deutschland Operations GmbH

Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH

Swiss Life Holding AG, CH

Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH

Swiss Life Investment Management Deutschland Holding GmbH

Swiss Life Investment Management Holding AG, CH

Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH

SLP Swiss Life Partner Vertriebs GmbH & Co. KG

Swiss Life Vermittlungs GmbH

Verwaltung SLP Swiss Life Partner Vertriebs GmbH

Swiss Life Pensionsfonds Aktiengesellschaft

Swiss Life Pensionskasse Aktiengesellschaft

SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH

Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., Niederlassung für Deutschland

Swiss Life Service GmbH

Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung für Swiss Life erbringen:

Kategorien Übertragene Aufgaben

Adressermittler Adressprüfung 

Archivierung Lagerung von Akten 

Assisteure Assistance-Leistungen

Auskunfteien – Bonitätsauskünfte
– Embargo- und 

Sanktionslistenabfrage

Detekteien Existenznachweise, Recherche von
Mandanten und weitere Dienst-
leistungen

Druckereien/Lettershops – Postsendungen/Newsletter (E-Mail)
– Erstellung von Drucksachen

Entsorgung – Abfallbeseitigung
– Entsorgung und Recycling
– Papierentsorgung

Gutachter/medizinische – Erstellung von Gutachten
Experten/Berater und – Beratungsleistungen zu Rehabilita
Sachverständige tionsmaßnahmen und weiteren 
(Ärzte, Psychologen, Behandlungsmöglichkeiten 
Psychiater) – Antrags-/Leistungs-/

Regressprüfung/Beratung 

Inkassounternehmen Forderungsbearbeitung

IT-Dienstleister – Netzwerk- und Rechenzentrums-
Dienstleistungen

– Kommunikations-Dienstleistungen
und andere Services

– Wartung/Betrieb/Entwicklung
– Systeme/Anwendungen/

Onlineservices

Kurierdienste Erbringung von Kurierdienstleistungen
und Postdienstleistung

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen 

Marktforschungs- und – Marktforschung
Ratingagenturen – Kundenzufriedenheitsanalyse

– Unternehmensrating

Kategorien Übertragene Aufgaben

Posteingang Posteingangs- und Scan-Dienst-
leistungen 

Rechtsanwaltskanzleien, – Forderungseinzug und -abwehr
Notare und Steuerkanzleien – Geltendmachung von Rechten

– Erbringung von Dienstleistungen
– Prozessführung
– Außergerichtliche und gerichtliche

Vertretung
– Erstellen von Jahresabschlüssen

und Bearbeitung von
Steuerangelegenheiten

Rehabilitationsdienste, – Erbringung von Assistance-
Dienstleister Leistungen
für Hilfs- und Pflegeleistungen – Rehabilitationsmanagement 

Rückversicherer – Erstellung von Gutachten für die
Neuantrags- und Leistungsprüfung

– Risikoeinschätzung (Neuanträge,
Vertragsänderungen)

– Monitoring

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung
im Massengeschäft (technische
Versicherungen)

Treuhänder Erfüllung gesetzlicher Pflichten

Unternehmensberater Beratung

Vermittler – Antrags-, Leistungs- und Schaden-
bearbeitung

– Beratung 

Vertragsverwaltung/ – Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Telefonischer Kundendienst der Antrags-, Vertrags- und

Leistungsbearbeitung
– Telefonische Serviceleistungen 
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Möglichkeit II:

Ich wünsche, dass mich Swiss Life in jedem Einzelfall informiert, von
welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft
benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich
l in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch

Swiss Life einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen
sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die
Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an Swiss Life einwillige

l oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbeitung
oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstel-
lung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertrags-
schluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für Swiss Life konkrete Anhalts-
punkte dafür, dass bei der Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder un-
vollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung
beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 10 Jahre nach Vertrags-
schluss.

2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein,
gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch erforderlich sein,
wenn sich bis zu 10 Jahre nach Vertragsschluss für Swiss Life konkrete Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige
Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde.
Auch dafür bedürfen wir einer Einwilligung und Schweigepflichtentbindung.

Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheits-
daten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen erneuten
Antragsprüfung ein wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe oben 2.1. –
Möglichkeit I).

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach §203 StGB
geschützter Daten an Stellen außerhalb Swiss Life

Swiss Life verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung
der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungs-
pflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Swiss Life
benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zu-
sammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach §203 StGB geschützte
Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unter-
richtet.

Ich willige ein, dass Swiss Life meine Gesundheitsdaten an medizinische
Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der
Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort
zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an Swiss Life zurück
übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere
nach §203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für Swiss Life tätigen
Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Swiss Life führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die
Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es
zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen
kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesell-
schaft der Swiss Life Gruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach
§203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt Swiss Life Ihre Schweige-
pflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.
Swiss Life führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Katego-
rien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für Swiss Life er-
heben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Ein
Auszug ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt*. Die vollständige
aktuelle Liste kann im Internet unter www.swisslife.de/datenschutz eingesehen
oder bei Swiss Life angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheits-
daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt
Swiss Life Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass Swiss Life meine Gesundheitsdaten an die in der oben
erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsda-
ten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet
und genutzt werden, wie Swiss Life dies tun dürfte. Soweit erforderlich, ent-
binde ich die Mitarbeiter der Swiss Life Unternehmensgruppe und sonstiger
Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer
nach §203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen wurden
in 2011 auf Grundlage der Abstimmung des Gesamtverbands der deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit den Datenschutzaufsichtsbehörden erstellt
und inhaltlich abgestimmt.

Die nachfolgenden Erklärungen gelten für Verträge mit der Swiss Life Lebens-
versicherung SE, 85746 Garching b.München (nachfolgend Swiss Life genannt).

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutz-
gesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden
Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesund-
heitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag
und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt Swiss Life daher
Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt Swiss
Life Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweige-
pflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der
Lebensversicherung benötigt Swiss Life Ihre Schweigepflichtentbindung ferner,
um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach §203 Strafgesetzbuch (StGB) ge-
schützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an
andere Stellen, z.B. IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht ab-
zugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der ange-
gebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne
Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung
des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.

Den Widerruf können Sie uns in Textform senden, 
per Fax an +498938109-4405, per E-Mail an datenschutz@swisslife.de 
oder per Post an Swiss Life Lebensversicherung SE, Zeppelinstrasse 1,
85748 Garching b. München.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger
nach §203 StGB geschützter Daten
– durch Swiss Life selbst (unter 1.),
– im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.),
– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb von Swiss Life (unter 3.) und
– wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.).
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie
Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und
daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten
Gesundheitsdaten durch Swiss Life

Ich willige ein, dass Swiss Life die von mir in diesem Antrag und künftig mit-
geteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur An-
tragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses
Versicherungsvertrages erforderlich ist.

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten

2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und
zur Prüfung der Leistungspflicht

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Infor-
mationen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen.
Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass Swiss
Life die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die Sie
zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten
Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z.B.
eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben.
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Swiss Life benötigt hier-
für Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie
für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder wei-
tere nach §203 StGB geschützte Informationen weitergegeben werden müssen.
Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) erteilen.
Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. Bitte entscheiden Sie sich für
eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten:

Möglichkeit I:

Ich willige ein, dass Swiss Life – soweit es für die Risikobeurteilung oder
für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei
Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern,
sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, ge-
setzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden er-
hebt und für diese Zwecke verwendet.
Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Ein-
richtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise
gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen,
Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vor Antragstellung an Swiss Life übermit-
telt werden.
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammen-
hang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch Swiss Life
an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für
Swiss Life tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen
unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben wer-
den sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen
und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann.

IV. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungserklärungen

* abgedruckt nach den Datenschutzhinweisen
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3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann Swiss Life Rückversicherun-
gen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fäl-
len bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen,
denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es
möglich, dass Swiss Life Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der
Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versi-
cherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufen-
des Risiko handelt.
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung Swiss Life aufgrund
ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können
sie kontrollieren, ob Swiss Life das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig einge-
schätzt hat.
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erfor-
derlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen
können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur
Abrechnung von Beitragszahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre
bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden.
Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudo-
nymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben ver-
wendet.
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den
vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheits-
daten an Rückversicherungen werden Sie durch Swiss Life unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rück-
versicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet
werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für Swiss Life tätigen Personen
im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach §203 StGB ge-
schützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

3.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler

Swiss Life gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbststän-
dige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass
Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß §203 StGB
geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kennt-
nis gegeben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie
betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen
Voraussetzungen (z.B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter
Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann.
Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem In-
halt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge
oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler
kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über beste-
hende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Ver-
mittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers
auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert
sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass Swiss Life meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach
§203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erfor-
derlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermitt-
ler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken
genutzt werden dürfen.

4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der

Vertrag nicht zustande kommt

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert Swiss Life Ihre im Rah-
men der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie
erneut Versicherungsschutz beantragen. Swiss Life speichert Ihre Daten auch,
um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre
Daten werden bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der
Antragstellung gespeichert.

Ich willige ein, dass Swiss Life meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag
nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Ende des
Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken spei-
chert und nutzt.

Datum Versicherte Person 

Diese Erklärung bitte zusammen mit der Versicherungsanmeldung einreichen.

7

V. Unterschrift Versicherte Person
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